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RS OGH 1973/8/28 3Ob135/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.08.1973

Norm

RatenG 1961 §4

RatenG 1961 §10

ZPO §226 IIIA

ZPO §396 B

Rechtssatz

Ein Klagsvorbringen des Ratenverkäufers, das eine Ausfolgung des Ratenbriefes an den Ratenkäufer nicht behauptet,

ist durch die bloße Behauptung, daß dessen Vertragsrücktritt nicht nur Kenntnis genommen wurde, unzureichend,

weil hiedurch allein der Rücktritt des Beklagten nicht unwirksam wurde.
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